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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1979

Norm

ABGB §1168a

Rechtssatz

Auf eine möglicherweise unzweckmäßige, den bestimmungsgemäßen Gebrauch der anzuschließenden Geräte aber

nicht beeinträchtigende Gestaltung braucht der Unternehmer den diesbezüglich ohnehin fachkundig beratenen

Besteller nicht besonders hinzuweisen.
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